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Programm Zielgruppe Förderinhalt Förderumfang Information/Antragstellung 

Energetische Sanierung von 

Wohngebäuden 

 

vom 23.07.2007 

Unternehmen, 

Kommune, Öffentliche 

Einrichtung, 

Privatperson, 

Verband, Vereinigung 

 

Energetische Sanierung von 

Wohngebäuden  

 in Ergänzung zu den Programmen 

der KfW Förderbank sowie  

 Einbau von Heizungstechnik auf Basis 

erneuerbarer Energien  

KfW-Darlehen:  

 Zuschuss bis zu 10% der Darlehenssumme, 

maximal 5.000 € je Wohnung 

moderner Heizungstechnik: 

 Zuschuss bis zu 50% der Investitionskosten, 

max. 5.000 € 

Kumulation zulässig 
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anhalt.de 
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Richtlinie über die Gewährung 

von Zuwendungen im Rahmen 

der einzelbetrieblichen 

Investitionsförderung  

 

vom 29.01.2008 

Landwirtschaftliche 

Unternehmen 

Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP):  

Investitionen zur Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit.  

Umstellung auf alternative 

Energiequelle  

Diversifizierungsförderung: 

Schaffung zusätzlicher 

Einkommensquellen aus 

selbstständiger Tätigkeit, z.B. 

landwirtschaftsnahe Dienstleistungen 

wie Erzeugung und Vermarktung von 

Wärme.  

AFP: 

nicht zurückzahlbarer Zuschuss 

 bis zu 25% der förderfähigen 

Aufwendungen 

 Erschließungskostenzuschuss bis 30% 

 Zuschuss für Junglandwirte  zusätzlich bis zu 

10%, max. 20.000 € 

 Übernahme von Bürgschaften 

 förderfähiges Investitionsvolumen mind. 

30.000 € begrenzt auf 1,5 Mio. €  im 

Zeitraum von 2007 bis 2013 

 Summe der Zuwendungen max. 40% der 

Beitragsbemessungsgrenze bzw. 400.000 € 

innerhalb von 3 Jahren 

 Kumulation nicht zulässig 

Diversifizierung: 

nicht zurückzahlbarer Zuschuss 

 bis zu 25 % des förderungsfähigen 

Investitionsvolumens, max. 200.000 € in drei 

Jahren 

 mind. 10.000 € Investitionsvolumen 

 bei Stromproduktion für Dritte Zuschuss bis 

zu 10%, max. 100.000 € 

 Kumulation nicht zulässig 

Antragstellung: 

zuständige Ämter für 

Landwirtschaft, Flurneubildung 

und Forsten 

 

Weitere Informationen: 

www.sachsen-anhalt.de 
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